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Die Planunterlagen (Zeichnungen und Erläuterungen) der Autobahndi-
rektion Nordbayern (einschließlich der schon genannten Unterlagen) 
liegen in der Zeit vom 

15.09.2020 bis 14.10.2020 
beim Landratsamt Nürnberger Land, Waldluststraße 1, 91207 Lauf an 
der Pegnitz, während der Dienststunden (Mo. + Di. von 7.30 bis 16.00 
Uhr, Mi. von 7.30 bis 12.30 Uhr, Do. von 7.30 bis 18.00 Uhr, Fr. von 
7.30 bis 12.30 Uhr) zur allgemeinen Einsichtnahme aus. Vorab ist eine 
telefonische Terminvereinbarung mit Frau Bartmann-Bendel (Tel-Nr. 
09123 950 6090) unbedingt erforderlich. Zur Wahrung des Gesund-
heitsschutzes ist das Betreten des Amtsgebäudes nur mit Mund-Nasen-
Schutz erlaubt. Zudem werden die Unterlagen im Internetauftritt der 
Regierung von Mittelfranken (www regierung mittelfranken.bay-

stellung, 

veröffentlicht; maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht ausge-
legten Unterlagen (Art. 27a des Bayerischen Verwaltungsverfahrensge-
setzes  BayVwVfG). Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist an der ge-
nannten Stelle des Internetauftritts der Regierung ebenso zugänglich. 
1. Jeder, dessen Belange durch das Bauvorhaben berührt werden, kann 
bis spätestens einen Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis 
zum 16.11.2020, beim Landratsamt Nürnberger Land, Waldluststraße 
1, 91207 Lauf an der Pegnitz, oder bei der Regierung von Mittelfran-
ken, Promenade 27, 91522 Ansbach, Einwendungen gegen den Plan 
schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Die Schriftform kann durch 
die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist das elektroni-
sche Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu ver-
sehen und an die Adresse poststelle@reg-mfr.bayern.de zu übermitteln. 

-Mail ohne qualifizierte elekt-
ronische Signatur sind unwirksam. 
Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß sei-
ner Beeinträchtigung erkennen lassen. 
Nach Ablauf der genannten Einwendungsfrist sind alle Einwendungen, 
die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, für das Ver-
waltungsverfahren ausgeschlossen (§ 21 Abs. 4 UVPG). Dies gilt auch 
für Einwendungen und Stellungnahmen der Vereinigungen. 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriften-
listen unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte 
eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer 
Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und 
Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. An-
dernfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben. 
2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung 
der Vereinigungen nach Art. 73 Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG von der Aus-
legung des Plans. 
3. Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig er-
hobenen Stellungnahmen und Einwendungen verzichten (§ 17a Nr. 1 
FStrG). 
Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt gemacht 
werden. Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erho-
ben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendung wird der Vertreter, 
von dem Termin gesondert benachrichtigt (Art. 17 BayVwVfG). Sind 
mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öf-
fentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevoll-
mächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu 
den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist. 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch 
ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Ab-
schluss des Erörterungstermins beendet. Der Erörterungstermin ist 
nicht öffentlich. 
4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwen-
dungen und Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder 
Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet. 
5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststel-
lung dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörte-
rungstermin, sondern in einem gesonderten Entschädigungsverfahren 
behandelt. 
6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss 
des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde entschie-
den. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an 
die Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben ha-
ben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn 
mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 
7. Vom Beginn der Auslegung des Plans treten die Anbaubeschränkun-
gen nach § 9 FStrG und die Veränderungssperre nach § 9a FStrG in 
Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Träger der Stra-
ßenbaulast ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu 
(§ 9a Abs. 6 FStrG). 
8. Da für das Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzu-
führen ist, wird darauf hingewiesen, dass 
 die für das Verfahren und für die Entscheidung über die Zulässig-

keit des Vorhabens zuständige Behörde die Regierung von Mittel-
franken ist, 

 über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbe-
schluss entschieden werden wird, 

 mit den ausgelegten Planunterlagen ein UVP-Bericht nach § 16 
UVPG vorgelegt wurde, 

 über die Planunterlagen hinaus keine entscheidungserheblichen Be-
richte und Empfehlungen der Behörde vorliegen und 

 die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbe-
ziehung der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vor-
habens gemäß § 18 UVPG ist. 

9. Es wird darauf hingewiesen, dass die Autobahndirektion Nordbayern 
nach § 17 Abs. 2 FStrG die Möglichkeit hat, eine vorläufige Anordnung 
zu beantragen, in der vorbereitende Maßnahmen oder Teilmaßnahmen 
zum Bau oder zur Änderung festgesetzt werden. 
10. Hinweis zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): Auf Grund 
der seit dem 25.05.2018 anwendbaren DSGVO wird darauf hingewie-
sen, dass im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit im o. g. Plan-
feststellungsverfahren die erhobenen Einwendungen und darin mitge-
teilten personenbezogenen Daten ausschließlich für das Planfeststel-
lungsverfahren von der Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde (Re-
gierung von Mittelfranken, Promenade 27, 91522 Ansbach, post-
stelle@reg-mfr.bayern.de; örtlicher Datenschutzbeauftragter: Behörd-
liche Datenschutzbeauftragte der Regierung von Mittelfranken, 
Roonstr. 20, 90420 Nürnberg, datenschutzbeauftragte@reg-mfr.bay-
ern.de) erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Die persönlichen 
Daten werden benötigt, um die Betroffenheit beurteilen zu können. Sie 
werden so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Die 
Daten können an die Vorhabenträgerin und ihre mitarbeitenden Büros 
zur Auswertung der Stellungnahmen weitergegeben werden. Insoweit 
handelt es sich um eine erforderliche und somit rechtmäßige Verarbei-
tung aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 
1 c) DSGVO. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www re-
gierung.mittelfranken.bayern.de/datenschutz/index html  
 
Nr. 118 Baugenehmigung zur Errichtung einer vollautomatischen 

SB-Fahrzeugwaschanlage zur Selbstwäsche für Fahrzeuge 
sowie Errichtung einer Ausstellungsfläche mit Bürocontai-
nern für Fahrzeugverkauf auf dem Grundstück Fl. Nr. 
266/12, Wendelsteiner Straße der Gemarkung Feucht 

Mit Bescheid des Landratsamtes Nürnberger Land (Bauordnungsbe-
hörde) vom 01.09.2020, Az.: B-2020-10-3, wurde Herrn Roland Böhm 
eine Baugenehmigung für das obengenannte Vorhaben erteilt. 
Den Eigentümern der Grundstücke Fl. Nrn. 265/127, 265/128, 265/129, 
265/130, 265/131, 265/132, 265/133, 265/134, 265/135, 265/136, 
265/137, 266, 270/4 der Gemarkung Feucht, die dem Vorhaben nicht 
zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 Bayer. Bauordnung 
(BayBO) eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides vom 
01.09.2020 zuzustellen. Nachdem mehr als 20 Eigentümer beteiligt 
sind, erfolgt die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung. Die Zu-
stellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt (Art. 66 
Abs. 2 BayBO).  
Eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides kann beim Land-
ratsamt Nürnberger Land (Sachgebiet 23/St) von den betreffenden Ei-
gentümern eingesehen werden. Aufgrund der aktuellen Situation gibt es 
seit dem 17.03.2020 bis auf Weiteres keine allgemeinen Öffnungszeiten 
mehr. Zur Einsichtnahme bitten wir daher um telefonische Terminver-
einbarung (Sachgebiet 23/St) unter der Telefonnummer 09123/950-
6256.  
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Be-
kanntmachung Klage erhoben werden beim 

Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach in 91522 Ansbach 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach 

Hausanschrift: Promenade 24  28, 91522 Ansbach 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen¹ Form. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: ¹Die Einlegung eines Rechtsbe-
helfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine recht-
lichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung 
von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Baye-
rischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). Kraft Bun-
desrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten in-
folge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
Nr. 119 Baugenehmigung für die Errichtung eines Einfamilienhau-

ses mit Garage und Carport auf dem Grundstück Fl. Nr. 
57/3, Winkelsteigstraße der Gemarkung Wetzendorf 

Mit Bescheid des Landratsamtes Nürnberger Land (Bauordnungsbe-
hörde) vom 09.09.2020, Az.: B-2020-600-2, wurde Frau und Herrn En-
gelhardt Antonia und Günther Sebastian eine Baugenehmigung für das 
obengenannte Vorhaben erteilt. 
Den Eigentümern der Grundstücke Fl. Nrn. 57/2, 60/2 der Gemarkung 
Wetzendorf, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 
66 Abs. 1 Bayer. Bauordnung (BayBO) eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides vom 09.09.2020 zuzustellen.Nachdem mehr als 
20 Eigentümer beteiligt sind, erfolgt die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntma-
chung als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO). 


